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Haushaltssatzung des Eigenbetriebs Rottal Terme Bad Birnbach 
für das Haushaltsjahr 2026 

Die Regierung von Niederbayern hat mit Schreiben vom 06.05.2026 (Zeichen RNB-12.KR-1444.39-1-
16-5) die Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt und genehmigt. Gemäß Art. 24 KommZG
i.V.m.  Art. 65 Abs. 3 GO und § 22 der Verbandssatzung wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich
bekannt gegeben.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt während der üblichen Öffnungszeiten beim 
Zweckverband Thermalbad Birnbach, Prof.-Drexel-Str. 25, 84364 Bad Birnbach bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich zur Einsicht aus.  

Die Haushaltssatzung hat folgenden Wortlaut: 

Aufgrund des § 18 der Verbandssatzung und des Art. 40 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63ff der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung 
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§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Rottal Terme Bad Birnbach für das 
Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab 

im Erfolgsplan  
in den Erträgen mit 8.777.100,00 € 
in den Aufwendungen mit   12.199.600,00 € 
Ergebnis -3.422.500,00 €

im Vermögensplan 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.622.450,00 € 

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Zweckverbandes Bad 
Birnbach werden in Höhe von 1.700.000,00 € festgesetzt.  

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Rottal Terme Bad Birnbach 
werden nicht festgesetzt. 

§ 4

Eine Verbandsumlage zur Abdeckung des ungedeckten Bedarfs wird gemäß § 20 Abs. 1 der Ver-
bandssatzung auf 1.900.000,00 € festgesetzt. 
Dieser Betrag ist von den Verbandsmitgliedern wie folgt aufzubringen: 

Bezirk Niederbayern  60%  = € 1.140.000,00 
Landkreis Rottal Inn  30%  = €    570.000,00 
Marktgemeinde Bad Birnbach 10%  = €    190.000,00 

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebes 
wird auf € 1.250.000,00 festgesetzt. 

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 

Landshut, den 06.05.2026 

gez. 
Dr. Heinrich 
Verbandsvorsitzender 
Bezirkstagspräsident 
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https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/planfeststellung/oeffentlichkeit/landesentwicklung_verkehr/index.html#raumordnungsverfahren1
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/
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